
 
 

Anmerkungen zu den Anregungen und Hinweisen von der Hessischen Gesellschaft für 

Ornithologie und Naturschutz Hessen e. V. 

 

Es wurden Anmerkungen und Hinweise zu folgenden Themen gegeben: 

 

 Wesentliche Planungskriterien 

 Fragen zur Finanzierung 

 Landwirtschaft 
 

Im Rahmen eines gemeinsamen Gesprächstermins konnten bereits verschiedene Fragen zu den 

vorgebrachten Anregungen und Hinweisen im Hause der SEG mbH mit der Hessischen Gesellschaft 

für Ornithologie und Naturschutz e. V. erörtert werden. 

 

Die Ergebnisse des Gesprächstermins sind dem Protokoll zu entnehmen. 

 

Wesentliche Planungskriterien 

 

In den vorbereitenden Untersuchungen für einen städtebaulichen Entwicklungsbereich Ostfeld in 

Wiesbaden sind die Anregungen/Hinweise in Bezug auf die Frage zu den wesentlichen 

Planungskriterien des Projektes zur Kenntnis genommen worden. 

Ziel der Planung ist es, einen dichten, kompakten und mischgenutzten Stadtteil zu realisieren, der 

eine hohe Dichte durch einen hohen Anteil von Geschosswohnungsbau haben soll. Dabei ist auch 

geplant, die Nutzungen innerhalb eines Gebäudes zu mischen. Flächenverbrauchende Nutzungen 

durch z.B. Einfamilienhäuser sollen vermieden werden, um die Bauflächen möglichst effizient zu 

nutzen. Auch der ruhende Verkehr soll nach Möglichkeit flächensparend in z.B. Quartiersgaragen 

untergebracht werden. Der Bericht zu den vorbereitenden Untersuchungen enthält im Kapitel 5.3.2, 

Städtebauliches Gerüst und Dichte, differenzierte Zielaussagen zur Flächennutzung. 

 

Fragen zur Finanzierung 

 

Im Rahmen der vorbereitenden Untersuchungen wurden die zum gegenwärtigen Zeitpunkt 

vorhandenen Informationen zu den voraussichtlichen Kosten für eine mögliche städtebauliche 

Entwicklungsmaßnahme ausgewertet. 

Die erste Kosten- und Finanzierungsplanung kann im Bericht zu den vorbereitenden 

Untersuchungen im Kapitel 6.5.2, Darstellung der Finanzierbarkeit der Entwicklungsmaßnahme, 

unter https://dein.wiesbaden.de/ecm-politik/wiesbaden/de/home/info/id/50, eingesehen werden. Es 

handelt sich hierbei um eine erste grobe Einschätzung der voraussichtlichen Kosten, die im weiteren 

Verfahren noch konkretisiert werden. 
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Landwirtschaft 

 

Zur Beteiligung der betroffenen Landwirte wurde im Rahmen der vorbereitenden Untersuchungen 

ein intensiver Kommunikationsprozess durchgeführt. Dieser wird im weiteren Verfahren fortgeführt 

werden. Die Analyse der Mitwirkungsbereitschaft betroffener Eigentümer/Pächter 

landwirtschaftlicher Flächen hat ergeben, dass eine Mitwirkungsbereitschaft unter der 

Voraussetzung besteht, dass entweder Tausch- oder Ersatzland als Ausgleich für die im künftigen 

Entwicklungsbereich liegenden landwirtschaftlichen Flächen zur Verfügung gestellt wird. Die 

weiteren Gespräche mit den Eigentümern/Pächtern landwirtschaftlicher Flächen sind abzuwarten. 

 

Die Ergebnisse des Beteiligungskonzepts können dem Kapitel 3, Mitwirkungsbereitschaft der 

Betroffenen sowie der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange im Bericht zu den 

vorbereitenden Untersuchungen, abrufbar unter https://dein.wiesbaden.de/ecm-

politik/wiesbaden/de/home/info/id/50, entnommen werden. Grundsätzlich ist die Inanspruchnahme 

von landwirtschaftlich genutzten Flächen zu Gunsten von Wohnungsbau- und Gewerbeflächen nicht 

zu vermeiden, da sich nur diese Flächen unter Abwägung aller öffentlichen Belange für eine 

Siedlungsentwicklung eignen.  

Ziel des Strukturkonzeptes ist es, die Existenz der landwirtschaftlichen Betriebe, die Flächen im 

Untersuchungsraum besitzen, durch entsprechende Vereinbarungen langfristig zu sichern. Die 

Umsetzung erfolgt in einem dem Satzungsbeschluss nachfolgenden Verfahren.   

 
In den vorbereitenden Untersuchungen für einen städtebaulichen Entwicklungsbereich wird die 

grundsätzliche Machbarkeit einer städtebaulichen Entwicklung geprüft. Ein Teil der vorgebrachten 

Hinweise bezieht sich auf die vorbereitende bzw. verbindliche Bauleitplanung, die dann in Angriff 

genommen wird, wenn die Stadtverordnetenversammlung die Satzung für eine städtebauliche 

Entwicklungsmaßnahme beschlossen hat. Die vorgebrachten Anregungen und Hinweise werden zur 

Kenntnis genommen und in den folgenden Planungsschritten berücksichtigt.  

 

 

 




























































